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Offentlich Gemeindevertretung der Gemeinde Neddemin Entscheidung

Sachverhalt:
Satzung zur Sondernutzung von o6ffentlichen StraBen in der Gemeinde Neddemin

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist <<kein Mitglied des Gremiums>> von der Beratung
und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Neddemin beschlie3it auf ihrer heutigen Sitzung die Satzung iiber die
Sondernutzung von 6ffentlichen Strafien in der Gemeinde Neddemin.

Begriindung:

In der Gemeinde Neddemin gibt es bislang keine gesetzliche Regelung iiber die Sondernutzung an
den GemeindestraBien innerhalb und auBlerhalb der Ortslage bzw. an Ortsdurchfahrten von Bundes-,
Landes- und KreisstraBien.

Sowohl fiir erlaubnispflichtige Sondernutzungen (z.B. Aufgrabungen, Verlegung privater Leitungen,
Aufstellen von Bauziunen, Bauwagen, Baumaschinen u. s. w.) als auch fiir erlaubnisfreie
Sondernutzungen (z. B. Werbeanlagen, Verkaufseinrichtungen und Warenautomaten mit raumlichen
bzw. zeitlichen Beschriankungen) ist eine eindeutige Rechtsgrundlage notwendig.

Die als Anlage zu diesem Beschluss vorliegende Satzung entspricht inhaltlich der von Herrn Sauthoff
(Richter am Oberverwaltungsgericht Greifswald) im Uberblick 11/1998 versffentlichten Mustersatzung.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja
X|Nein
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Anlagen:
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Satzung fiir Sondernutzungen an o6ffentlichen StraBen, Wege und Plitze im Gebiet
der Gemeinde Neddemin

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011 S. 777) in
Verbindung mit §§ 22, 23, 24 und 28 des Strallen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
vom 13.01.1993 (GOVBI. M-V 1993 S. 42), zuletzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Mai 2011
(GVOBI. M-V S. 323,324) sowie des § 8 Abs. 1 und 3 BundesfernstraBengesetz, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBI. S. 1206), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 31.
Juli 2009 (BGBI. | S. 2585) hat die Gemeindevertretung Neddemin in ihrer Sitzung am 2013
folgende Satzung beschlossen:

§1
Raumlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt fiir Sondernutzungen an dem 6ffentlichen Verkehr gewidmeten StraRen, Wegen
und Platzen (6ffentlichen StralRen) der Gemeinde und Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und
KreisstralRen sowie sonstigen 6ffentlichen StraRen. Zu den offentlichen StraRen gehoren der StralRenkorper,
der Luftraum Uber den StraRen, das Zubehor und die Nebenanlagen (§ 2 Abs.2 StrWG M-V und § 1 Abs. 4
FStrG).

§2

Grundsatz der Erlaubnispflicht

(1) Die Benutzung der in § 1 bezeichneten StraRen (iber den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzungen)
bedarf, soweit nicht §§ 3 oder 4 eingreifen oder in dieser Satzung anders bestimmt ist, der Erlaubnis der
Gemeinde.
(2) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder Anderung einer Sondernutzung.
(3) Die Benutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung und nur im festgelegten Umfang der Erlaubnis zuldssig.
Darliber hinaus darf die Sondernutzung erst nach Vorliegen anderer erforderlicher Genehmigungen,
Erlaubnis und/oder Bestimmungen ausgefihrt werden.

§3

Gestattung nach biirgerlichem Recht

Die Einrdumung von Rechten zur Benutzung der Stralle richtet sich nach biirgerlichem Recht, wenn die
Benutzung liber den Gemeingebrauch hinaus

a) den Gemeingebrauch nicht beeintrachtigt, wobei eine voriibergehende Beeintrachtigung fir Zwecke der
offentlichen Versorgung auBer Betracht bleiben (§ 30 Abs. 1 Nr. 1 StrWG M-V und § 8 Abs. 10 FStrG), oder

b) eine sonstige offentliche Strale betrifft (§ 24 Abs. 2 StrWG).
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§4
Entbehrlichkeit einer Sondernutzungserlaubnis

(1) Einer Sondernutzungserlaubnis bedarf es nicht, soweit fir die beabsichtigte Nutzung eine stra-
Renverkehrsrechtliche Erlaubnis erforderlich ist (§ 22 Abs. 7 StrWg M-V). In diesem Fall ist die
Erlaubnis bei dem Landrat des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu beantragen.

(2) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedarf eine Versammlung im Sinne des Gesetzes Uber Ver-
sammlungen und Aufziige — Versammlungsgesetz-.

(3) Werden Jahrméarkte oder sonstige wiederkehrende Veranstaltungen auf Grund
gewerberechtlicher oder sonstiger Vorschriften von der Gemeinde genehmigt, so bedarf es keiner
Sondernutzungserlaubnis.

(4) Fur Veranstaltungen anerkannter Religionsgemeinschaften, der Gewerkschaften, karitativer Ver-
bande und dhnlicher gemeinnitziger Vereinigungen bedarf es keiner Sondernutzungserlaubnis. Das
gilt auch fir die Inanspruchnahme der GemeindestralRen fiir religionsbezogene und dhnliche Einrich-
tungen, wie Altdre, Rednertriblinen, Fahnenmasten, die aus Anlass der genannten Veranstaltungen
aufgestellt werden. Die Bestimmungen des Gesetzes liber Versammlungen und Aufziige — Ver-
sammlungsgesetz — bleiben unberihrt.

§5

Erlaubnisfreie Nutzungen
(1) Ohne Sondernutzungserlaubnis diirfen auf FuBwegen und FuRgédngerzonen durchgefiihrt werden:

a) bis 30 cm in den o6ffentlichen Verkehrsraum hineinreichende Bauteile, z.B. Gebdudesockel, Fens-
terbanke, Kellerlichtschachte, Vordacher, Aufzugsschachte fiir Waren und Milltonnen in Gehwegen;

b) Errichtung von Werbeanlagen an der Statte der Leistungen und Warenautomaten, die nicht mehr
als 30 cm in den Gehweg hineinragen;

c) das Anbringen von Sonnenschutzdachern ab 2,50 m Héhe
d) Errichtung von Werbeanlagen und Verkaufseinrichtungen mit Warenauslagen, die voriibergehend
mit einer baulichen Anlage am Boden angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 30 cm

in den StralRenraum hineinragen.

Dem FulRgangerverkehr muss eine Breite von 75 cm verbleiben. Die Erlaubnispflicht nach anderen
Vorschriften (etwa Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, Sanierungssatzungen) bleiben unberihrt.

(2) Erlaubnisfrei sind auch:

a) die Ausschmickung von StralRen- und Hauserfronten flr Feiern, Feste, Umzlige und dhnliche Ver-
anstaltungen zur Pflege des Brauchtums sowie fiir kirchliche Prozessionen;

b) einzeln auf FuBwegen und in FuBgangerzonen auftretende StralRenmusikanten (ohne elektroakus-
tische Verstarker) ohne einen langerzeitigen Verbleib auf dem Standplatz (30 Minuten),

c) voribergehende Betatigungen auf Fulwegen und in FuRgangerzonen, die der Durchfiihrung von
parteilichen, gewerkschaftlichen, religiosen, karitativen oder gemeinniitzigen Belangen oder der all-
gemeinen MeinungsduBerungen dienen, soweit hierzu nicht die Errichtung von verkehrsfremden
Anlagen notwendig ist;

d) kommerzielle Werbung, soweit hierzu nicht die Errichtung von verkehrsfremden Anlagen notwendig
ist.
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(3) Erlaubnisfrei sind weiterhin:

a) die voribergehende Lagerung von Brennstoffen, Baumaterialien sowie Umzugsgut auf Gehwegen und
Parkstreifen am Tage der An- bzw. Abfuhr, sofern die Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefahrdet werden,
b) das Aufstellen von Hausmiill- und Reststoffbehaltern,

c) das Anbringen und Aufstellen von Briefkdsten herkdmmlicher Abmessungen.

(4) Erlaubnisfrei sind ferner Autonotrufsdulen, Notrufsdulen, Stromkasten, Wartehduschen fiir 6ffentliche
Verkehrsmittel ohne Werbetrager und Fahrkartenautomaten.

(5) Ist auf Grund der Besonderheiten des Einzelfalls zu beflirchten, dass eine erlaubnisfreie Sondernutzung
Belange des Stralenbaus, Belange der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder anderweitige
straBenbezogene Belange beeintrachtigt, kann die Sondernutzung untersagt werden.

§6
Antrag auf Sondernutzungserlaubnis

(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird auf Antrag erteilt. Er ist schriftlich zu stellen und soll in der Regel spa-
testens 14 Tage vor der beabsichtigten Ausiibung der Sondernutzung bei der Gemeinde eingehen.

(2) Der Antrag muss mindestens die Angaben lber

1. den Ort,

2. Art und Umfang,

3. Dauer der Sondernutzung sowie

4. Angaben Uber die MaBnahmen zur Beseitigung der durch die Sondernutzung entstehenden
Verunreinigungen enthalten.

Die Gemeinde kann Erlauterungen durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst geeigneter Weise
verlangen.

(3) Ist mit der beantragten Sondernutzung eine Behinderung oder Gefdhrdung des Verkehrs oder eine Be-
schadigung der StraRe oder die Gefahr einer solchen Beschadigung verbunden, so muss der Antrag dariber
hinaus Angaben lber

1. ein Konzept zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung und
2. ein Konzept zum Schutz der StralRe, bzw. zur Umgestaltung derselben

enthalten.

(4) Werden mit der Sondernutzung Einschrdankungen bzw. Sperrungen des o6ffentlichen Verkehrsraumes
erforderlich, muss der Antrag dariiber hinaus Angaben tber

1. die notwendigen VerkehrssicherungsmalRnahmen
und

2. einen Plan Uber die notwendige Beschilderung
enthalten.
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§7

Erlaubnisversagung

(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, wenn durch die Sondernutzung oder die Haufung von
Sondernutzungen eine nicht vertretbare Beeintrachtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit des Ver-
kehrs zu erwarten ist, die auch durch Erteilung von Bedingungen und Auflagen nicht ausgeschlossen
werden kann.

(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den Interessen des Gemeingebrauchs, insbesondere der
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, des Schutzes des offentlichen Verkehrsgrundes oder
anderer straBenbezogener Belange, der Vorrang gegeniliber den Interessen des Antragsstellers ge-
biihrt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn

1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso durch die Inanspruchnahme privater Grund-
stlicke erreicht werden kann,

2. die Sondernutzung an anderer geeigneter Stelle bei geringerer Beeintrachtigung des Gemeinge-
brauches erfolgen kann,

3. die StralRe oder ihre Ausstattung durch die Art der Sondernutzung und/oder deren Folgen bescha-
digt werden kann und der Erlaubnisnehmer nicht hinreichend Gewahr bietet, dass die Beschadigung
auf seine Kosten unverziiglich wieder behoben wird,

4. zu beflirchten ist, dass durch die Sondernutzung andere Personen gefdhrdet oder in unzumutbarer
Weise belastigt werden kdnnen.

(3) In der Zeit vor den Wahlen ist den Parteien die erforderliche Sondernutzungserlaubnis zur
Durchfiihrung ihres Wahlkampfes zu erteilen (max. 3 Monate vor der Wahl), soweit nicht héherran-
gige Belange des Strallenbaus, der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder anderweitige stralRen-
bezogene Belange entgegenstehen.

(4) VerstoRt die beabsichtigte Sondernutzung gegen andere ordnungsrechtliche Vorschriften, so kann
die Erlaubnis versagt werden, wenn die Handlung durch die zustandige Ordnungsbehorde vollziehbar
untersagt ist oder mit Sicherheit zu erwarten ist, dass diese die Handlung untersagen wird.

§8

Sondernutzungserlaubnis

(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. Sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt
werden, wenn dies zur Wahrung der Belange des Strallenbaus, der Sicherheit und Ordnung des Ver-
kehrs oder anderweitige stralenbezogene Belange erforderlich ist.

(2) Soweit eine Sondernutzung im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Gewerbes ausgelibt wird,
hat die Sondernutzungserlaubnis eine Beschrankung der Ausibung der Sondernutzung auf die Zeit
der gewerberechtlichen zuldssigen Offenhaltung des Gewerbebetriebes auszusprechen. Das gilt nicht
fir Warenautomaten.

(3) Die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach anderen Vorschriften wird durch die
Sondernutzungserlaubnis nicht berihrt.

(4) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur fiir den Erlaubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist der-
jenige, welchen die Sondernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine Uberlassung an Dritte, noch
die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaubnisnehmer sind, ist ohne Gestattung durch die Ge-
meinde gestattet.

(5) Die Sondernutzungserlaubnis umfasst nicht andere erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse
oder Bewilligungen (§ 22 Abs. 3 StrWG M-V).
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§9
Pflichten des Erlaubnisnehmers

(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu unterhalten, dass sie den Anforderungen der
Sicherheit und Ordnung, den anerkannten Regeln der Technik sowie der Verkehrssicherheit genligen.

(2) Arbeiten an der StraRe bedirfen der Zustimmung der StraBenbaubehérde. Sie sind so vorzunehmen, dass
nachhaltige Schaden am StraBenkérper und an den Anlagen, insbesondere an den Wasserablaufrinnen und
den Versorgungs- und Kanalleitungen sowie eine Anderung ihrer Lage vermieden werden.

(3) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang zu allen in die StraRendecke eingebauten Einrich-
tungen zu gewahrleisten. Wasserablaufrinnen, Kanalschachte, Hydranten, Kabel-, Heizungs-, und sonstige
Schachte sind freizuhalten.

(4) Verunreinigungen, die durch die Sondernutzung entstehen, sind unbeschadet des § 22 Abs. 2 S. 3 StraRen
und Wegegesetz M-V von dem Veranstalter unverziglich zu beseitigen. Erfiillt der Veranstalter diese
Verpflichtung nicht, kann die Gemeinde die Verunreinigung ohne vorherige Aufforderung auf Kosten des
Pflichtigen beseitigen.

(5) Der Sondernutzungsberechtigte hat alle Kosten zu Ersetzen, die Durch die Sondernutzung zusétzlich ent-
stehen.

§10
Erléschen der Sondernutzungserlaubnis

(1) Erlischt die Erlaubnis, so hat der bisherige Erlaubnisnehmer die Sondernutzung einzustellen, alle von ihm
erstellten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten Gegenstande unverziglich zu entfernen
und den friheren Zustand ordnungsgemal® wiederherzustellen. Abfdlle und Wertstoffe sind ordnungsgeman
zu entsorgen, die beanspruchten Flachen gegebenenfalls zu reinigen.

(2) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Anderung, Umstufung oder Einziehung der StraRe besteht
kein Ersatzanspruch.

§11
Haftung und Sicherheiten

(1) Die Gemeinde kann den Erlaubnisnehmer verpflichten, zur Deckung des Haftpflichtrisikos vor der
Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen
und diese Versicherung fiir die Dauer der Sondernutzung aufrechtzuerhalten. Die Gemeinde kann die Hinter-
legung einer angemessenen Sicherheit verlangen. Der Gemeinde zusatzlich durch die Sondernutzung entste-
hende Kosten hat der Sondernutzer auch zu ersetzen, wenn sie die hinterlegte Sicherheit tibersteigen.

(2) Der Erlaubnisnehmer haftet der Gemeinde fiir Schaden, die durch die Sondernutzung entstehen. Von Er-
satzansprichen Dritter hat der Erlaubnisnehmer die Gemeinde freizustellen

(3) Der Erlaubnisnehmer haftet fir die Verkehrssicherheit der angebrachten oder aufgestellten
Sondernutzungsanlagen und Gegenstdnde. Wird durch die Sondernutzung der StraBenkérper beschadigt, so
hat der Erlaubnisnehmer die Flache verkehrssicher zu schlieBen und der Gemeinde die vorldufige
Instandsetzung und die endgiltige Wiederherstellung mit Angabe des Zeitpunktes, wann die Strae dem 6f-
fentlichen Verkehr wieder zur Verfiigung steht, anzuzeigen. Uber die endgiiltige Wiederherstellung wird ein
Abnahmeprotokoll mit Vertretern der Gemeinde gefertigt. Der Erlaubnisnehmer haftet gegeniiber der Ge-
meinde hinsichtlich verdeckter Mangel der Wiederherstellung nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik bis zum Ablauf einer Gewahrungsfrist von flnf Jahren.
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§12
Sondernutzungsgebiihren

Fir  erlaubnispflichtige  Sondernutzungen  werden  Sondernutzungsgebihren nach der
Sondernutzungsgebihrensatzung der Gemeinde erhoben.

§13
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 StrWG M-V und des § 5 KV M-V handelt, wer entweder
vorsatzlich oder fahrlassig:

a) entgegen des § 2 eine StraRBe ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt,

b) eine der nach § 8 Abs. 1 S. 2 erteilten Aufgaben oder Bedingungen nicht nachkommt,

c) entgegen § 9 Abs. 1 bis 3 Anlagen nicht vorschriftsgemal entrichtet oder unterhilt,

d) entgegen § 9 Abs. 4 Verunreinigungen nicht beseitigt,

e) entgegen § 10 Abs. 1 erstellte Einrichtungen und verwendeten Gegenstande nicht unverziglich
entfernt um den friheren Zustand wiederherzustellen oder Abfille und Wertstoffe nicht
ordnungsgemal entsorgt oder die beanspruchten Flachen nicht reinigt.

Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 61 StrWG M-V mit einer GeldbuRRe geahndet werden.
(2) ZwangsmalRnahmen nach anderen Vorschriften bleiben unberihrt.
§14
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 07.03.1996 auBer Kraft.

Neddemin, den

Helmut Zacharias
Blrgermeister

Veroffentlicht und amtlich bekannt gemacht im Internet unter www.AmtNeverin.de vom

Sondernutzungssatzung Gemeinde Neddemin 6


http://www.amtneverin.de/

	Vorlage
	Anlage  1 Satzung für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen neu-Neddemin

